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Jugendheim-Aufsicht im Kanton Ziirich: Eine neue Wegleitung

JUGENDHEIM-AUFSICHT

WEGLEITUNG FUR DIE AUSUBUNG

ie Jugendheimaufsicht wird im Ju-
Dgendhe/mgesetz, der Jugenheim-
verordnung und dem Heimkonzept fir
den Kanton Zirich festgelegt, um da-
durch «Gewéhr fiar die zweckmdssige
Unterkunft, Pflege und Erziehung der
anvertrauten Minderjdhrigen zu bie-
ten». Diese Aufsichtspflicht wird auf-
grund der gesetzlichen Voraussetzun-
gen vom Kantonalen Jugendamt der
Erziehungsdirektion an die verschiede-
nen Bezirksjugendkommissionen bzw.
Bezirksjugendsekretariate Ubertragen.
Wie sie jedoch im konkreten Fall aus-
gelbt und was flr Konsequenzen aus
den gemachten Beobachtungen an-
lgsslich der Heimbesuche und allfalli-
gen Informationen aus der Offentlich-
keit gezogen wurden, blieb bisher dem
Ermessen der betreffenden Aufsichts-
personen Uberlassen.

Die erwdhnte Regelung liess in der
Auslbung der Aufsichtspflicht grossen
Freiraum. Auf der andern Seite bestan-
den sowohl beiden Behérdevertreterin-
nen und Behdrdevertretern als auch
bei den Heimleitungen gelegentlich
Unsicherheiten und Unzuldnglichkei-
ten, die Kopfzerbrechen verursachten.
Aus diesem Grunde hat die Abteilung
Heime des Kantonalen Jugendamtes
anlésslich einer Informationsveranstal-
tung am 31. Mai 1994 den Aufsichts-
stellen eine «Wegleitung fir die Aus-
Ubung der delegierten Heimaufsicht»
vorgestellt und diese fur eine dreijdh-
rige Probephase in Kraft gesetzt. Das
vorliegende Arbeitspapier soll nun in
der Praxis angewandt, diskutiert und
nach Ablauf der Probezeit den Erfah-
rungen entsprechend Uberarbeitet
werden. Damit wird bei den beteiligten
Partnerinnen und Partnern mehr Trans-
parenz und Sicherheit geschaffen. Esist
zudem anzunehmen, dass dadurch
auch das gegenseitige Vertrauen zwi-
schen den zustédndigen Behdrdevertre-
terinnen und Behérdevertretern und
Heimleitungen vertieft und gefestigt
wird.

Zwei Auszlge aus dem vorliegenden
Dokument — auch wenn sich dieses auf
die Situation im Kanton Zirich bezieht —
maogen die Diskussion zum Thema auch
in den andern Regionen anregen.

Paul Sonderegger

Wegleitung fiir die Austibung
der delegierten Heimaufsicht

A. Grundzlge
des ziircherischen Heimwesens im
Bereich Minderjahriger

B. Stellung der delegierten

Heimaufsicht

1. Ubersicht tiber die rechtlichen Grund-
lagen

2. Aufgaben

. Kompetenzen

4. Koordination mit anderen Aufsichts-
stellen

w

C. Aufsichtsbereiche

1. Allgemeines

2. Die einzelnen Bereiche
2.1. Betreuungsarbeit
2.2. Personal
2.3. Strukturen/Organisation
2.4. Finanzen
2.5. Aussenkontakte der Kinder
2.6. Infrastruktur

D. Durchfihrung der
Aufsichtsbesuche

. Vorbereitung

. Ablauf des Aufsichtsbesuches

. Bericht

. Beanstandungen, Konfliktfall

. Schlussbemerkungen
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Anhang: Rechtliche Grundlagen

Um Druckkapazitdten zu sparen, wird
hier zur Veranschaulichung nur Ab-
schnitt C Uber die Aufsichtsbereiche
ausfihrlich wiedergegeben.

C. Aufsichtsbereiche

2. Die einzelnen Bereiche
2.1. Betreuungsarbeit

Generell: Zu Gberprifen ist, wie weit die
Alltagsarbeit im Heim konzeptgemdss
verlauft und wie Abweichungen begriin-
det werden.

Im einzelnen:

- Stand allfélliger Konzeptarbeiten

- Verhalten der Kinder untereinander
und gegentiber Erwachsenen

— Art und Wirkung der Interventionen
der Mitarbeitenden gegentber Kin-
dern
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- Motivation der Kinder

— Zusammensetzung und Veranderun-
gen der Zielgruppe

- Plazierungsgrinde, Erfahrungen mit
dem Aufnahmeprozedere

- Entwicklung der Aufenthaltsdauer

- Belegung

— Individualisierungsgrad  der Erzie-
hungsplanung

— aktuelle Schwerpunkte in der Freizeit-
gestaltung

— Erndhrung, Gestaltung der Essens-
Situation (Tisch-Sitten)

— aktuelle Diskussionsthemen betr.
Hausordnung und andere Regelun-
gen (Ausgang, Taschengeld, Amtli
usw.)

- Umgang mit Sanktionen/Strafen

— Umgang mit Suchtverhalten/Praven-
tion

- Erfahrungen mit Austrittsvorberei-
tung und -begleitung, Nachbetreu-
ung

2.2. Personal

Generell: Die Erziehungsdirektion ver-
fugt in der Regel fir jedes Heim einen
Stellenplan als Grundlage fur die Aus-
richtung von Staatsbeitrdgen. Das Ju-
gendamt genehmigt die einzelnen Mit-
arbeitenden bei ausreichender Qualifi-
kation mittels Zulassungsverfiigung.

Zu Uberprifen ist, wie sich die Perso-
nalsituation auf den Betrieb auswirkt.

Im einzelnen:

— Personalbestand, Auswirkung von
Abweichungen gegentiber dem Stel-
lenplan auf den Betrieb

- Haufigkeit von Stellenwechsel, Erfah-
rungen bei der Personalrekrutierung

— Zeitlicher Einsatz des Personals, Ar-
beitsplan

— Zufriedenheit mit Arbeitsbedingun-
gen

- Erfahrungen mit Qualifikationssystem

— Gesprachskultur, Umgang zwischen
den Mitarbeitenden

— Umgang mit Konflikten im Team

— Form der Supervision, Schwerge-
wichte betr. Fort- und Weiterbildung

2.3. Strukturen/Organisation

Generell: Die Organisation des Heim-All-
tages ist im Konzept geregelt (Organi-



gramm, Kompetenzregelung, Stellenbe-
schreibungen, Besprechungsplan usw.).
Der stete Wandel im Heimalltag bedingt
periodische Anpassungen der Struktu-
ren. Die Aufsichtspersonen haben sich
ein Bild zu machen, ob die aktuelle Orga-
nisationsform flr die Betreuungsarbeit
forderlich ist.

Im einzelnen:

— Kommunikationswege und -gefasse

— Entscheidungsstrukturen

— Grad der Autonomie der einzelnen
Abteilungen/Gruppen

— Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen  Abteilungen/Gruppen/
Mitarbeitenden in bezug auf das ein-
zelne Kind und allgemeine Aufgaben

- Kompetenzabgrenzung  zwischen
Heimleitung und Tragerschaft

— Wahrnehmung der Aufsichtspflicht
durch die Tragerschaft

2.4. Finanzen

Generell: Im Bereich Finanzen wird
durch andere Gremien bereits eine ein-
gehende Kontrolle vorgenommen: durch
die Tragerschaft mittels jéhrlicher Re-
vision der Buchhaltung, durch das Ju-
gendamt im Zusammenhang mit der
Festsetzung der Staatsbeitrage. Die Auf-
sichtspersonen koénnen sich in diesem
Zusammenhang darauf beschranken,
die Auswirkungen von Massnahmen im
Finanz-Bereich auf die anderen Bereiche
zu Uberprifen.
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Im einzelnen:

— Wirkung der Regelung der Ausga-
benkompetenzen

— Auswirkungen der Versorgertaxen
auf das Plazierungsverhalten

— Auswirkungen von Sparmassnahmen
auf die Betreuungsqualitat

— Eindruck betr. Umgang mit Finanzen
seitens Leitung und Tragerschaft

2.5. Aussenkontakte der Kinder

Generell: Neben den Aussenbezligen
der Institution weisen auch die einzelnen
Kinder zahlreiche Kontakte zu Personen
ausserhalb des Heimes auf, welche es in
die Aufenthaltsgestaltung einzubezie-
hen gilt (Eltern, Geschwister, Schule,
Freizeitbereich, einweisende Stelle, ex-
terne Dienste usw.). Der Einbezug muss
oft unter erschwerten Bedingungen
erfolgen (fehlende Motivation, unter-
schiedliche Arbeitsauffassungen, Kon-
kurrenzgefiihle seitens der Eltern, fir die
in der Regel natrlich die Familie das pri-
maére Bezugssystem des Kindes und das
Heim ein Aussenkontakt darstellt).

Die Aufsichtsperson hat zu prifen,
wie weit sich der im Konzept vorgese-
hene Einbezug externer Bezugspersonen
in der Alltagsrealitat durchfthren I&sst.

Im einzelnen:

— Zustandigkeit, Form, Themen, H&u-
figkeit der Elternarbeit

— Zusammenarbeit mit einweisenden
Stellen

— Zusammenarbeit mit externer Schule

— Zusammenarbeit mit externen Dien-
sten

- Schaffen von Aussenbezligen fir Kin-
der (Verein, Nachbarschaft usw.)

2.6. Infrastruktur

Generell: Gebaude und Lage eines Hei-
mes als nur schwer zu verandernde
Grossen pragen das Heimgeschehen;
hingegen lassen sich mit der Einrich-
tung der Rdumlichkeiten padagogische
Schwerpunkte flexibler setzen.

Die Aufsichtsperson soll sich beim Be-
such in die Lage der Kinder, ihrer Eltern
und der Mitarbeitenden versetzen und
die Wirkung von Gebé&ude und Einrich-
tung nachzuvollziehen versuchen. Bei
der Beurteilung soll sie das Vorhandene
in Beziehung setzen zur Beeintrachti-
gung der Kinder, dem Heimauftrag und
der Grésse der Institution.

Im einzelnen:

— Atmosphére in den Geb&uden und
im Umfeld, baulicher Zustand

— Zweckmassigkeit der Einrichtung

— Ordnung, Reinlichkeit

— Offnung der Heimgebaude fiir Ex-
terne (Turnhalle, Werkstatten, Spiel-
platz, Besprechungszimmer usw.).

Fur die vollstandige Wegleitung sowie nédhere Aus-
klinfte wenden Sie sich an:

Urs Berger, Padagogischer Sekretar,

Kantonales Jugendamt, Walcheturm, 8090 ZUrich,
Tel. 01 2592378, Fax 01 262 38 89. |

2. November 1994
9.30 bis 17 Uhr

Hotel Limmat
Kongresszentrum
in Zurich

Néhere Informationen:

Lako / Sozialforum Schweiz,

Alte Landstrasse 158a,

CH-8801 Thalwil-ZUrich,

Tel. 01 7222848, Fax 01 722 28 40.

SOZIAL-SPONSORING IN DER SCHWEIZ

Alle sprechen vom Sozial-Sponsoring. Doch was ist Sponsoring eigentlich?
Was missen soziale Organisationen bieten? Wo gibt es Mdglichkeiten, und welche
neuen Perspektiven setzen diese? Wie finden Unternehmen der Wirtschaft und
Organisationen des sozialen und gesundheitlichen Bereichs zusammen?

Diese Fragen beantworten folgende Referenten und Referentinnen am Arbeitskreis
des Lako/Sozialforums Schweiz am 2. November 1994 mit dem Titel: «Einflihrung
in das Sozial-Sponsoring, mit Praxisbezug»:

® Aus der Sicht des Sozialen: Bernd Labetzsch, Marketingleiter der Bank fiir Sozial-
wirtschaft in Kéln, Deutschland.

® Aus der Sicht der Wirtschaft: Hans Zollinger, Geschaftsfuhrer der Agentur fur
Marketingkommunikation «Zollinger + Partner AG» in Au-ZUrich.

® Aus der Sicht lhres eigenen Organisationsprofils: Barbara Croci, dipl. prozess-
orientierte Psychologin. Sie trainiert mit lhnen an Ort und Stelle, wie Sie am
eigenen Profil arbeiten kénnen.

® Aus der Sicht der Praxis: Vertreter/-innen sozialer Organisationen und Wirtschafts-
unternehmen prasentieren Sponsoringbeispiele.

® Aus der Sicht der Medien: Toni Wirz, Redaktor von «Der Schweizerische Beobachter».
® Abschliessend findet eine Podiumsdiskussion statt.




	Jugendheim-Aufsicht im Kanton Zürich : eine neue Wegleitung : Wegleitung für die Ausübung der delegierten Heimaufsicht

